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 A. Amtliche Texte

Verordnungen

69 Verordnung  
 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 30. März 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 und § 73 Absatz 1a Nummer 24 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 27. März 2020 (BGBl I S. 587) verordnet die Lan-
desregierung:

§ 1 
Grundsatz der Kontaktreduzierung

Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen 
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Ange-
hörigen des eigenen Haushalts auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich ist ein 
Mindestabstand zu anderen Personen von zwei Metern 
einzuhalten. Ein nicht in häuslicher Gemeinschaft le-
bender Elternteil sowie die mit diesem in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen gelten als haushalts-
angehörige Personen.

§ 2 
Einschränkung des Aufenthaltes  

im öffentlichen Raum

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine 
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts 
und mit höchstens einer weiteren nicht im Haushalt le-
benden Person gestattet; § 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum wo im-
mer möglich ein Mindestabstand von zwei Metern ein-
zuhalten.

(2) Versammlungen und Ansammlungen im öffentli-
chen Raum sind verboten. Das Selbstorganisations-
recht des Landtages, der Gebietskörperschaften und 
sonstiger Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des 
öffentlichen Rechts sowie die Tätigkeit der Gerichte 
bleiben hiervon unberührt.

(3) Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nach Maß-
gabe des Absatzes 1 und nur bei Vorliegen triftiger 
Gründe erlaubt. Triftige Gründe sind insbesondere

1. die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die Inan-
spruchnahme der Notbetreuung oder die Ablegung 
von Prüfungen,

2. die Inanspruchnahme medizinischer und veteri-
närmedizinischer Versorgungsleistungen, insbe-
sondere Arztbesuche, sonstige medizinische Be-
handlungen, Blutspenden, sowie der Besuch bei 

Angehörigen helfender Berufe, soweit dies medi-
zinisch dringend erforderlich ist,

3. Versorgungsgänge für die elementaren Grundbe-
dürfnisse des täglichen Bedarfs,

4. der Besuch bei Partnern einer Lebensgemeinschaft, 
Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen außerhalb von Einrichtungen und die Wahr-
nehmung des Umgangsrechts im jeweiligen priva-
ten Bereich,

5. die Begleitung und Hilfeleistung für unterstüt-
zungsbedürftige Personen und Minderjährige, ins-
besondere im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe,

6. die Begleitung Sterbender sowie Bestattungen im 
engsten Familienkreis,

7. Sport und Bewegung im Freien, allerdings mit 
höchstens einer Person oder mit Angehörigen des 
eigenen Haushalts,

8. die Wahrnehmung dringend erforderlicher Termi-
ne bei Behörden, Gerichten, Gerichtsvollziehern, 
Banken, Rechtsanwälten und Notaren, Wirtschafts-
prüfern und Steuerberatern,

9. die Wahrnehmung von dringend erforderlichen 
Sitzungen durch ehrenamtliche Mitglieder von Or-
ganen in Anstalten, Körperschaften und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts,

10. Handlungen zur Versorgung von Tieren.
Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe je-
weils glaubhaft zu machen.

§ 3 
Bestattungen

Bestattungen finden nur im engsten Familienkreis statt. 
Zu diesem Personenkreis gehören die Partner einer 
Lebensgemeinschaft, die Kinder, die Eltern sowie die 
Geschwister der oder des Verstorbenen. Unter allen an 
einer Bestattung teilnehmenden Personen ist, wo mög-
lich, ein Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 ein-
zuhalten. Ausnahmegenehmigungen können von der 
Ortspolizeibehörde erteilt werden, soweit dies im Ein-
zelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar 
ist.

§ 4 
Glaubensgemeinschaften

Verboten sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glau-
bensgemeinschaften im Sinne von Gottesdiensten oder 
ähnlichen religiösen Veranstaltungen. Der individuelle 
Besuch von Kirchen, Moscheen, Synagogen und Häu-
sern anderer Glaubensgemeinschaften bleibt erlaubt. 
Ein Mindestabstand nach Maßgabe des § 1 ist auch hier 
einzuhalten.
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§ 5 
Betriebsuntersagungen und Schließung  

von Einrichtungen

(1) Untersagt ist der Betrieb eines Gaststättengewer-
bes nach dem Saarländischen Gaststättengesetz vom 
13. April 2011 (Amtsbl. I S. 206), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 20. Juni 2012 (Amtsbl. I S. 156), 
und der Betrieb sonstiger Gastronomiebetriebe jeder 
Art. Ausgenommen sind die Abgabe und Lieferung von 
mitnahmefähigen Speisen.

(2) Untersagt ist der Betrieb von Hotels, Beherber-
gungsbetrieben und Campingplätzen sowie die Zur-
verfügungstellung jeglicher Unterkünfte zu privaten 
touristischen Zwecken. Abweichend hiervon ist der 
Betrieb nur zu beruflich veranlassten erforderlichen 
Reisen oder bei Vorliegen unabweisbarer persönlicher 
Gründe der Reisenden zulässig.

(3) Der Betrieb von Einrichtungen, die nicht notwendi-
gen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, ist ver-
boten. Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badean-
stalten, Kinos, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen 
und ähnliche Einrichtungen, Messen, Spezialmärkte, 
Wettbüros und Wettannahmestellen, Tagungs- und Ver-
anstaltungsräume, Clubs und Diskotheken, Shishabars, 
Spielhallen, Vereinsräume, Bordellbetriebe und andere 
Prostitutionsstätten, Swingerclubs, Sporthallen, Sport- 
und Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, Well-
nesszentren, Thermen, Tanzschulen, Zoos, Freizeit- 
und Tierparks, sonstige Vergnügungsstätten, Fort- und 
Weiterbildungsstätten, Volkshochschulen, Musikschu-
len, Reisebusreisen, sonstige öffentliche und private 
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich 
und Jugendhäuser und ähnliche Einrichtungen.

(4) Untersagt ist die Öffnung von Ladengeschäften des 
Einzelhandels jeder Art, soweit nicht Absatz 5 etwas 
anderes bestimmt.

(5) Von den Verboten der Absätze 3 und 4 ausgenom-
men sind

1. Lebensmittelhandel, auch Getränke- und Wochen-
märkte,

2. Abhol- und Lieferdienste,

3. Garten- und Baumärkte sowie Tierbedarfshandel,

4. Banken,

5. Apotheken, Drogeriemärkte und Sanitätshäuser,

6. Optiker und Hörgeräteakustiker,

7. Post und sonstige Annahmestellen des Versand-
handels,

8. Tankstellen,

9. Reinigungen und Waschsalons,

10. Zeitungskioske,

11. Online-Handel.

Werden Mischsortimente angeboten, dürfen die Sorti-
mentsteile, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet 

ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sortiments-
teil im gesamten Warenangebot wesentlich überwiegt 
(Schwerpunktprinzip). Diese Betriebe dürfen alle Sor-
timente vertreiben, die sie gewöhnlich – auch in Form 
von Aktionsangeboten – verkaufen. Ist in SB-Waren-
häusern eine räumliche Absonderung des nicht nach 
Satz 1 erlaubten Sortimentsteiles möglich, ist der Ver-
kauf dieses absonderbaren Warenangebots untersagt. 
Die Handeltreibenden haben Vorsorge zu treffen, dass 
der Mindestabstand gemäß § 1 zwischen Personen so-
wohl innerhalb der Betriebsräume als auch auf dem 
Außengelände eingehalten wird.

(6) Heilmittelerbringer und Gesundheitsberufe sind 
von den Betriebsuntersagungen und Schließungen aus-
drücklich ausgenommen. Ebenfalls ausgenommen ist 
der Großhandel.

(7) Sonstige Ladenlokale, deren Betreten zur Entge-
gennahme einer Dienst- oder Werkleistung erforderlich 
ist, sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Die 
Erbringung der Dienstleistung oder des Werks außer-
halb des Ladenlokals ist gestattet.

(8) Rastanlagen an Bundesautobahnen und gastrono-
mische Betriebe an Autohöfen sind von der Schließung 
ausgenommen. Die Betreiber haben Vorsorge zu tref-
fen, dass der Mindestabstand gemäß § 1 zwischen Per-
sonen sowohl innerhalb der Betriebsräume als auch auf 
dem Außengelände eingehalten wird.

(9) Die zuständige Ortspolizeibehörde kann auf Antrag 
Ausnahmegenehmigungen für andere als in den Absät-
zen 5 und 6 genannten Betriebe erteilen, soweit dies 
zur Versorgung der Bevölkerung mit Gegenständen des 
täglichen Bedarfs erforderlich und im Einzelfall aus in-
fektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Die Aus-
nahmegenehmigung kann zeitlich befristet werden.

§ 6 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

(1) Das Betreten von Werkstätten für behinderte Men-
schen und weiteren Einrichtungen von Menschen mit 
Behinderungen, insbesondere Tagesförderstätten und 
Tageszentren für Menschen mit Behinderungen, ist 
verboten.

(2) Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen 
sowie diejenigen Menschen mit Behinderung, die den 
Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende 
Maßnahme benötigen, und

1. im stationären Wohnen betreut werden,

2. bei Erziehungsberechtigten oder ihren Eltern woh-
nen und deren Betreuung sichergestellt ist, oder

3. alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich 
selbst versorgen können oder eine Betreuung er-
halten.

Ausnahmen sind auch möglich, wenn eine Werkstatt 
systemrelevante Aufgaben wahrnimmt.
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§ 7 
Einrichtungen zur Pflege, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen, Krankenhäuser
(1) Das Betreten von Einrichtungen der teilstationären 
Tages- und Nachtpflege ist untersagt.
(2) Besuche in Einrichtungen nach § 1a und 1b des 
Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetzes vom 
6. Mai 2009 (Amtsbl. S. 906), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 2018 (Amtsbl. I 
S. 674), sind unzulässig. Ausnahmen für Angehörige 
sind in Ausnahmefällen zulässig. Maximal ist ein regis-
trierter Besucher pro Bewohner und Tag für längstens 
eine Stunde zuzulassen. Dabei sind geeignete Schutz-
maßnahmen einzuhalten und eine Hygieneunterwei-
sung ist regelmäßig durchzuführen. Ausnahmen sind 
für medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besu-
che, insbesondere bei Palliativpatientinnen und -pa-
tienten, oder seelsorgerische Besuche zulässig.
(3) Für den Betrieb von Krankenhäusern, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen werden nachstehen-
de Maßnahmen angeordnet:
1. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Pa-
tienten und Personal zu schützen und persönliche 
Schutzausrüstung einzusparen.

2. Es sind Besuchsverbote oder restriktive Einschrän-
kungen der Besuche auszusprechen; maximal ist 
ein registrierter Besucher je Bewohner oder Patient 
pro Tag zuzulassen. Dabei sind geeignete Schutz-
maßnahmen einzuhalten und eine Hygieneunter-
weisung regelmäßig durchzuführen. Ausgenom-
men davon sind medizinisch oder ethisch-sozial 
angezeigte Besuche, insbesondere auf Kinderstati-
onen, bei Palliativpatientinnen und -patienten, oder 
seelsorgerische Besuche.

3. Planbare Aufnahmen, auch in Tageskliniken, sind 
ab sofort so zu reduzieren oder auszusetzen, dass 
zeitnah die Aufnahmekapazitäten für COVID- 19-
Patientinnen oder -Patienten bereitstehen bereitste-
hen; dies gilt insbesondere für die Kapazitäten in 
der Intensivmedizin.

4. Krankenhäuser mit einer oder mehreren Intensiv-
stationen unternehmen alles Notwendige, um ihre 
Beatmungskapazitäten zu erhöhen und die Funk-
tionsfähigkeit der Intensivstationen zu sichern.

5. In den geriatrischen Kliniken und Abteilungen sind 
die Aufnahmen zu reduzieren. Es finden keine Auf-
nahmen mehr statt, die aufgrund von Einweisun-
gen durch Vertragsärztinnen oder -ärzte erfolgen, 
es sei denn, eine Krankenhausbehandlung ist medi-
zinisch dringend geboten.

6. Für geriatrische Tageskliniken gilt ein Aufnahme-
stopp. Die frei werdenden Ressourcen (Personal, 
Räume) sind für die stationäre Versorgung einzu-
setzen. Hierzu haben sich die Krankenhausträger 
untereinander auszutauschen.

7. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlich-
keit zugängliche Einrichtungen für Patientinnen 
und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher 

sind geschlossen zu halten. Wartebereiche sind ent-
sprechend den Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts (RKI) kontaktreduzierend auszugestalten.

§ 8 
Universität und Hochschulen

Für die Universität des Saarlandes, die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft des Saarlandes, die Hochschu-
le der Bildenden Künste Saar und die Hochschule für 
Musik Saar werden nachstehende Maßnahmen ange-
ordnet:
1. Der Studien- und Lehrbetrieb in Präsenzform ein-

schließlich sämtlicher Präsenzprüfungen wird bis 
zum 4. Mai 2020 ausgesetzt.

2. Die Prüferinnen und Prüfer können in dringenden 
Einzelfällen im Einvernehmen mit den betroffenen 
Studierenden entscheiden, ob sie mündliche Prü-
fungen per Videokonferenz durchführen. Hierfür 
können auch die gängigen kommerziellen Systeme 
genutzt werden.

3. Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbei-
tungszeiten laufender Qualifizierungsarbeiten, 
insbesondere Hausarbeiten, Bachelor-, Master-, 
Staatsexamensarbeiten, entsprechend anzupassen.

4. An der Hochschule der Bildenden Künste Saar und 
an der Hochschule für Musik Saar können Präsenz-
prüfungen unter Einhaltung der Hygieneregeln 
durchgeführt werden, an denen höchstens sechs 
Personen teilnehmen.

5. Vorläufig wird über Nummer 1 hinaus der gesamte 
Hochschulbetrieb an den vier genannten Einrich-
tungen vorbehaltlich der in den Nummern 6 und 7 
geregelten Ausnahmen eingestellt.

6. Den vier genannten Einrichtungen ist vorläufig ge-
stattet, im Sinne eines Notbetriebs entsprechend 
ihrer Pandemiepläne die wesentlichen Funktionali-
täten in Forschung, Lehre und Verwaltung sicher-
zustellen.

7. Auch der Bereich der Forschung ist so zu organisie-
ren, dass vorläufig keine Präsenz an den Standor-
ten der Universität und der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft des Saarlandes notwendig ist. Zu 
den Standorten zählen auch Forschungslabore in 
fremden Räumlichkeiten, wie insbesondere für die 
Universität in Gebäuden des Universitätsklinikums.

Die Aufrechterhaltung von wichtigen Forschungsinfra-
strukturen, wie insbesondere die Versuchstierhaltung, 
und für den Notbetrieb wichtigen Geräten ist zu ge-
währleisten.
Kritische Forschungstätigkeiten sind, soweit möglich, 
weiter umzusetzen. Hierzu zählen insbesondere Tätig-
keiten, die die Forschung der aktuellen Corona-Pan-
demie und die klinisch relevante Diagnostik betreffen, 
sowie Tätigkeiten, die langfristig nur schwer zu reorga-
nisieren sind, deren Unterbrechung zum Verlust we-
sentlicher, empfindlicher Daten oder zur erheblichen 
Beeinträchtigung besonders komplexer wissenschaft-
licher und auch klinischer Studien führen können.
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§ 9 
Studentenwerk im Saarland e. V.

(1) Die Verpflegungsbetriebe des Studentenwerks im 
Saarland e. V. an den Standorten der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken und Homburg sowie der 
htw saar an den Standorten Campus Alt-Saarbrücken, 
Campus Rotenbühl und Göttelborn werden vorläufig 
geschlossen.
(2) Für Cafeterien und sonstige Ver pfle gungs ein rich-
tungen an den Hochschulen des Saarlandes gelten die 
für die Gastronomie getroffenen Regelungen.

§ 10 
Schulveranstaltungen und Prüfungsverfahren

(1) An allen Schulen im Saarland unabhängig von der 
Trägerschaft entfallen sämtliche regulären Schulver-
anstaltungen, insbesondere der Unterricht sowie die 
regulären Betreuungsangebote. Den allgemeinbilden-
den Schulen (Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, 
Gymnasien und Förderschulen Lernen, emotionale und 
soziale Entwicklung, Sprache, Hören und Sehen) ist 
gestattet, eine Notbetreuung von Kindern in den Schu-
len zu etablieren, ohne dass der Zweck der Maßnahme 
nach Satz 1 infrage gestellt wird und soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertret-
bar ist. Für die Kinder und Jugendlichen der Förder-
schulen geistige Entwicklung und der Förderschulen 
körperliche und motorische  Entwicklung werden in-
dividuelle Unterstützungsangebote im häuslichen Be-
reich geschaffen.
(2) Das Prüfungsverfahren betreffend die zentralen Ab-
schlussprüfungen und Übergangsverfahren kann unter 
Beachtung der infektionsschutzrechtlichen Maßgaben 
und eventueller diesbezüglicher gesonderter Vorgaben 
der jeweiligen Gesundheitsämter durchgeführt werden.

§ 11 
Kindertageseinrichtungen, 

Kindergroßtagespflegestellen und  
heilpädagogische Tagesstätten

(1) Die nach § 45 des Sozialgesetzbuchs – Achtes 
Buch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 36 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) 
erlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtungen, die 
nach § 43 SGB VIII erlaubnispflichtigen Kindergroß-
tagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten 
bleiben vorläufig geschlossen. Diesen Einrichtungen 
ist es gestattet, im Sinne einer Notversorgung Kinder 
zu betreuen. Eine gesonderte Betriebserlaubnis ist in-
soweit nicht erforderlich. Der Anspruch der Perso-
nensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten von Kindertageseinrichtungen, 
Kindergroßtagespflegestellen oder Heilpädagogischen 
Tagesstätten wird eingeschränkt.
(2) Besuche in Einrichtungen nach § 1a und 1b des 
saarländischen Wohn-, Betreuungs- und Pflegequali-
tätsgesetzes sind unzulässig. Für Angehörige können in 
Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden.

§ 12 
Ladenöffnungszeiten

Ist zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziel-
len Gütern eine Öffnung gestattet, gelten abweichend 
von den §§ 3, 7 und 8 des Ladenöffnungsgesetzes vom 
15. November 2006 (Amtsbl. S. 1974), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 4. Dezember 2017 (Amtsbl. I 
S. 1014), für die in § 5 Absatz 5 genannten Stellen fol-
gende Öffnungszeiten:
1. an Werktagen von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr,
2. an Sonn- und Feiertagen von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

§ 13 
Kampfmittelräumdienst

Das planmäßige Sondieren und Freilegen von Kampf-
mitteln in bewohnten Gebieten in denen in der Folge 
mit Räumungen von mehr als 100 Menschen zu rech-
nen ist oder die sich im unmittelbaren Bereich von kri-
tischen Infrastrukturen, Krankenhäusern oder Pflege-
heimen befinden, ist untersagt.

§ 14 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Ge- oder Verboten der §§ 2 
bis 13 dieser Verordnung zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Absatz 2 
des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 
fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.
(3) Eine Strafbarkeit, insbesondere nach den §§ 74, 75 
des Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt.

§ 15 
Zuständige Behörden

(1) Zuständig für die Ausführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung sind die Ortspolizeibehörden. Zu-
ständige Verwaltungsbehörden für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dieser Ver-
ordnung sind nach dem Gesetz über Zuständigkeiten 
zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom 5. De-
zember 1973 (Amtsbl. 1974 S. 33), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. 
S. 822), die Gemeindeverbände.
(2) Die Vollzugspolizei leistet Amts- und Vollzugshilfe; 
die polizeilichen Gefahrenabwehraufgaben nach dem 
Saarländischen Polizeigesetz bleiben unberührt und 
bestehen weiterhin fort.

§ 16 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig treten die Allgemeinverfügungen 
vom 11. März 2020 (Amtsbl. I S. 162), vom 13. März 
2020 (Amtsbl. I S. 166), 16. März 2020 (Amtsbl. I 
S. 170 B), 20. März 2020 (Amtsbl. I S. 178) und vom 
25. März 2020 (Amtsbl. I S. 194) außer Kraft.
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§ 17 
Außerkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt mit Ablauf des 20. April 
2020 außer Kraft. Davon abweichend treten die Rege-
lungen des § 8 Nummer 5, 6 und 7, des § 9 Absatz 1, 
und der §§ 10 und 11 mit Ablauf des 24. April 2020 
außer Kraft.

Saarbrücken, den 30. März 2020

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Jost
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen  
in Bezug auf Gesetze

70 Allgemeinverfügung  
 zur Umsetzung der Bekanntmachung  
 nach § 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG)  
 des Bundesministeriums für Gesundheit vom  
 26. Februar 2020 (BAnz AT 27.02.2020 B4)  
 bzgl. der Einzeleinfuhr von Remdesivir 
 im Rahmen von individuellen Heilversuchen  
 von schwer erkrankten COVID-19-Patientinnen  
 und -Patienten

Vom 27. März 2020

Auf Grundlage von § 79 Absatz 5 AMG in Verbin-
dung mit der Bekanntmachung des Bundesministe-
riums für Gesundheit vom 27. Februar 2020 (BAnz AT 
27.02.2020 B4) wird ein befristetes Abweichen von 
den Vorgaben des AMG wie folgt gestattet:
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Saarlandes als zuständige Behörde für den 
Vollzug des Arzneimittelgesetzes gestattet den saarlän-
dischen Krankenhäusern das Präparat

Remdesivir
der Firma: 
Gilead Sciences, Inc. 
c/o Fisher Clinical Services GmbH 
Steinbühlweg 69 
4123 Allschwil 
Schweiz

oder
der Firma: 
Gilead Sciences, Inc. 
550 Cliffside Drive 
San Dimas, Ca 91773 
USA
entgegen den Bestimmungen der §§ 72 ff. AMG in 
den Geltungsbereich des AMG zu verbringen. Es han-
delt sich um eine Einfuhr für Einzelfälle von schwer 
erkrankten COVID-19-Patientinnen und -Patienten im 
Rahmen von individuellen Heilversuchen. Die Beurtei-
lung der medizinischen Notwendigkeit der Behandlung 
der Patientinnen und Patienten mit dem Präparat, die 
Verantwortlichkeit für die Durchführung des individu-

ellen Heilversuchs, die Haftung sowie die Dokumen-
tationspflicht liegen bei der behandelnden ärztlichen 
Person.

Die Einfuhr liegt aufgrund der Bekanntmachung des 
Bundesministeriums für Gesundheit vom 27. Februar 
2020 (BAnz AT 27.02.2020 B4) im öffentlichen Inte-
resse. Die Verbringung des o. g. Produktes fällt damit 
unter die Ausnahmeermächtigung für Krisenzeiten ge-
mäß § 79 Abs. 5 AMG.

Diese Allgemeinverfügung ist wirksam bis zu dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Entfallens des Mangels 
der Versorgung der Bevölkerung durch das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit. Maßgebend ist der Tag nach 
der entsprechenden Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit im Bundesanzeiger. Die 
Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilwei-
se widerrufen oder mit Nebenbestimmungen versehen 
werden, insbesondere, wenn Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die Anwendung am Menschen als bedenk-
lich im Sinne des § 5 Abs. 2 AMG zu beurteilen ist.

Bekanntmachung im Amtsblatt des Saarlandes

Vorstehende Allgemeinverfügung gilt als am Tage nach 
ihrer Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes als be-
kannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid 
ist gem. § 74 VwGO innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe die Klage zulässig. Die Klage ist beim 
Verwaltungsgericht des Saarlandes, Kaiser- Wilhelm-
Str. 15, 66740 Saarlouis, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung für 
den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und 
Staatsanwaltschaften im Saarland erhoben werden.

Saarbrücken, den 27. März 2020

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann
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